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GRUSSWORT 

 
 
Das Jahr 2007 ist das Jahr der Jubiläen in Mannheim. Die Stadt feiert ihren 400. Geburtstag, 
die Universität Mannheim den 100. und die Jugendakademie kann mit ihrer Oberstufe auf 10 
Jahre erfolgreiche Förderung besonders begabter Kinder und Jugendlicher zurückblicken. 
Der vorliegende Jahresbericht für das Schuljahr 2006/2007 bietet Ihnen nicht nur alles 
Wissenswerte zum vergangenen Jahr sondern lässt auch die Ereignisse der letzen 10 Jahre 
Revue passieren. 
 
Die Kinder- und die Jugendakademie mit ihrer Unter-, Mittel- und Oberstufe ist zum festen 
Bestandteil der Mannheimer Bildungslandschaft geworden. Das altersgerechte Konzept aus 
Arbeitsgemeinschaften, Seminaren, Praktika, den Vorträgen an der Universität Mannheim 
und einem vielfältigen Rahmenprogramm hat sich als tragfähig und richtungweisend 
erwiesen. In Zusammenarbeit mit den Bildungs- und Kultureinrichtungen der Stadt und der 
Region trägt es reiche Früchte. 

 
Das Ziel der Stadt Mannheim ist es, besonders begabten Kinder aus Mannheim und der 
Region im Anschluss an die Kinderakademie eine Alternative der Förderung im schulischen, 
wie auch außerschulischen Bereich und somit die Wahl zwischen einem gymnasialen 
Hochbegabtenzug bzw. dem außerschulischen Angebot der Jugendakademie in Mannheim 
zu bieten. Im Hinblick darauf, dass der Hochbegabtenzug in Heidelberg schon in seinem 
ersten Jahr voll belegt ist und nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler aus dem Rhein-
Neckar-Kreis und keine aus Mannheim aufgenommen werden konnten, zeigt deutlich, dass 
die Einrichtung eines Hochbegabtenzuges an einem Mannheimer Gymnasium berechtigt ist 
und in kürzester Zeit erfolgen muss. Dafür wird sich die Stadt einsetzen.  

 
Mit über 200 Schülern in der Kinderakademie und fast 200 Schülern in der Jugendakademie 
aus dem Rhein-Neckar-Dreieck stößt besonders die Jugendakademie an ihre finanziellen 
Grenzen. An dieser Stelle gilt unser Dank der Klaus-Tschira-Stiftung aus Heidelberg, die die 
Finanzierung der Oberstufe für das Schuljahr 2007/2008 zugesagt hat. Diese Unterstützung 
ermöglicht es uns im Schuljahr 2007/2008 das vielfältige Angebot der Jugendakademie 
beibehalten zu können. 
 
Mit dem jetzigen Finanzierungsrahmen ist es aber nicht möglich das Angebot auf Dauer zu 
realisieren und wir bedauern sehr, dass die Jugendakademie auch in diesem Jahr mehr als 
die Hälfte der vorgeschlagenen Schülerinnen und Schüler in der Unterstufe ablehnen 
musste. 
 
In den vergangen zehn Jahren hat die Jugendakademie viel geleistet und angestoßen und 
die Bildungslandschaft in unserer Stadt bereichert. Stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Jugendakademie sei an dieser Stelle Herr Gottfried Becker genannt. 
Gottfried Becker, der heute noch Mitglied der Geschäftsführung der Jugendakademie ist, 
gehört als Gründungsgeschäftsführer zu den geistigen Vätern dieser Einrichtung und hat sie 
entscheidend mitgeprägt. Ihm gebührt mit dieser Veröffentlichung auch unser besonderer 
Dank. 
 
Ich wünsche der Jugendakademie für die Zukunft alles Gute. 
 
 
 
 
Dr. Peter Kurz 
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim 
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Die Gründung der Begabtenförde-
rung in Mannheim hatte eine lange 
Vorgeschichte, denn Bürgermeister 
Lothar Mark (SPD) stellte bereits 
1990 dem Gemeinderat seine 
Überlegungen zu einer außerschu-
lischen Förderung vor. Ihm war es 
wichtig, dass sich diese Förderung 
nicht auf die vom Land ange-
dachten ĂElitegymnasienñ be-
schränkte, da diese nur einen 
geringen Anteil der förderwürdigen 
begabten Schülerinnen und Schü-
ler erreichen würden und er beson-
deren Wert auf den regionalen Be-
zug mit einem Netz der ansässigen 
Unternehmen und wissenschaft-
lichen Einrichtungen setze.  

 

Es sollten noch einige Jahre ins 
Land gehen ehe der Gemeinderat 
am 01.09.1997 die Stiftung zur Er-
richtung einer Jugendakademie 
Mannheim ï Rhein-Neckar-Drei-
eck zur Förderung besonders be-
gabter Jugendlicher beschloss.  
 
Die Träger waren und sind die 
Stadt Mannheim, das Land Baden-
Württemberg ï Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport und die 
noch heute engagierten Un-
ternehmen wie ABB, BASF, Graeff, 
Roche, Daimler, MVV und Sax & 
Klee. An den Mannheimer Schulen 
wurden Verbindungslehrer/-innen 
berufen und eine Netz 
unterstützender Einrichtungen wie 
die Universität Mannheim und Hei-
delberg, Hochschule für Technik 
und Gestaltung, Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst, den 
Mannheimer Museen, dem Landes-
museum für Technik und Arbeit 
sowie der Abendakademie aufge-
baut. Mannheimer Morgen 15.07.1997 



 

  1997 Gründungsurkunde der Stiftung einer Jugendakademie Mannheim ï Rhein-Neckar-Dreieck 
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Am 15.09.1997 fand die feierliche Eröff-
nung der Jugendakademie Mannheim ï 
Rhein-Neckar-Dreieck in der Feuerwache 
mit dem ersten Jahrgang der Oberstufe 
statt.  
Die Zielsetzungen blieben bis heute un-
verändert:  
ǒ Fºrderung des Strebens nach Wissen 
und Selbständigkeit  
ǒ  Förderung der Teamfähigkeit 
ǒ Fºrderung von interdisziplinªrem Den-
ken und Kreativität 
ǒ Fºrderung des Bewusstseins sozialer 
Verantwortung  
Das Angebot umfasste: 
Wöchentlich stattfindende Arbeitsgemein-
schaften aus einem naturwissenschaftli-
chen, geisteswissenschaftlichen oder mu-
sisch-ästhetischen Bereich, 
Wissenschaftliche Vorträge an der Univer-
sität Mannheim zu unterschiedlichen The-
men im Rahmen eines Jahresmottos 
(2006/2007 ï Erinnern und Vergessen), 
Tages- bzw. Wochenendpraktikas/ - 
seminare in den Partnerunternehmen und 
den wissenschaftlichen bzw. kulturellen 
Einrichtungen der Region, 
Besuche bei Firmen und wissenschaft-
lichen Einrichtungen,  
Mehrtägige Jahresexkursion mit Schülern 
aus anderen Ländern  
 
Oben: Rheinpfalz-Zeitung 17.09.1997 
Mitte: Rhein-Neckar-Zeitung 17.09.1997 
Unten: Mannheimer Morgen 17.09.1997 



   

2002  Gründung der Stiftung Begabtenförderung der Stadt Mannheim 2002 

 
Der weitere Ausbau der Begabtenförderung durch die geplante Kinderakademie und der Jugend-
akademie Unter- und Mittelstufe setzte eine organisatorische Gesamtkonzeption voraus und der 
Gemeinderat der Stadt Mannheim gründete hierzu 2002 die Stiftung Begabtenförderung der Stadt 
Mannheim mit der heute bestehenden Kinder- und Jugendakademie  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stadtrecht der Stadt Mannheim 

 
Satzung der Stadt Mannheim über die 

ĂStiftung Begabtenfºrderung der Stadt Mannheimñ 
vom 23.07.2002 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. Seite 582, 

berichtigt Seite 698), geändert durch §25 Mittelstandsförde-
rungsG vom 15.12.2000 (GBL. S. 745) hat der Gemeinderat am 

23.07.2002 folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Die Stiftung f¿hrt den Namen ĂStiftung Begabtenfºrderung der 
Stadt Mannheimñ. Trªger der Stiftung ist die Stadt Mannheim. Die 
Stiftung gliedert sich in zwei Abteilungen: 
a) Kinderakademie Mannheim 
b) Jugendakademie Mannheim Rhein-Neckar-Dreieck 
 
(2) Sie ist eine rechtlich unselbständige Stiftung in der 
Verwaltung der Stadt Mannheim. 

 
§ 2 

 
(1) Die Kinderakademie Mannheim hat die Aufgabe, im 
Rahmen der vorhandenen Mittel hoch begabte Kinder aus dem 
Grundschulbereich qualifiziert zu fördern. Das Förderangebot 
erhalten hoch begabte Schülerinnen und Schüler der 
Grundschulen aus Mannheim, die durch ein schulisches 
Überprüfungsverfahren ermittelt wurden. Speziell für hoch 
begabte Grundschüler/innen konzipierte Arbeitsgemeinschaften 
werden an bestimmten Mannheimer Grundschulen 
(Standortschulen) angeboten. Die Förderangebote sollen 
Themen aus dem geisteswissenschaftlichen, naturwissen-
schaftlichen, kulturwissenschaftlichen und musischen Bereich 
umfassen. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist für die 
Kinder freiwillig. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme bzw. 
Förderung besteht nicht. 
 
2) Die Jugendakademie Mannheim Rhein-Neckar-Dreieck hat 
die Aufgabe, im Rahmen der vorhandenen Mittel besonders be-
fähigte Jugendliche aus dem Rhein-Neckar-Raum zu fördern. 
Hierzu gehören u.a. Jugendliche, die sich in Wettbewerben aus-
gezeichnet haben bzw. durch besondere Leistungen hervorge-
treten sind. Innerhalb des Programms zur Förderung besonders 
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befähigter Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg 
bieten Mannheimer Schulen schulübergreifend Arbeitsge-
meinschaften für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Jugendakademie Mannheim Rhein-Neckar-Dreieck an. Die 
Förderangebote sollen Themen umfassen, die sowohl aus 
dem mathematischen, naturwissenschaftlichen und tech-
nischen Bereich, als auch aus dem geistes- und kulturge-
schichtlichen oder musischen Bereich stammen. Die Teil-
nahme an allen Veranstaltungen ist für die Jugendlichen 
freiwillig. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme bzw. Förderung 
besteht nicht. 
 

§ 3 
 

(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) Mittel der Stiftung (Stiftungsvermögen) dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke (§ 2 Abs. 1 und Abs. 2) verwendet 
werden. Die Stadt Mannheim als Träger der Stiftung erhält 
keine Zuwendung aus Mitteln der Stiftung. 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 4 

 
(1) Die Stadt Mannheim schließt Verträge mit 
Kooperationspartnern. Hierdurch wird die Finanzierung der 
Kinderakademie Mannheim über die vom Land angebotenen 
Arbeitsgemeinschaften hinaus sichergestellt. Wesentliche 
Details dieser Finanzierung ergeben sich aus den mit den 
Kooperationspartnern geschlossenen Verträgen. 
 
(2) Die Stadt Mannheim erhält zur Finanzierung der 
Jugendakademie Mannheim Rhein-Neckar-Dreieck vom 
Land Baden-Württemberg, Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport jährlich einen Betrag von Euro 2.560,-- in der Form eines 
verlorenen Zuschusses. Die von der Stadt Mannheim 
bereitzustellenden Mittel werden von Kooperationspartnern 
gesichert. Wesentliche Details dieser Finanzierung ergeben 
sich aus den mit den Kooperationspartnern geschlossenen 
Verträgen. Finden sich keine Kooperationspartner, so wird die 
Jugendakademie aufgelöst. 

 
 
 

 
gegründet Schuljahr 1997/98 

 

g 

 
 

gegründet Schuljahr 2003/2004 



§ 5 
 
Für die Kinderakademie Mannheim und die Jugendakademie 
Mannheim Rhein-Neckar- 
Dreieck benötigte Räume werden von der Stadt Mannheim 
gestellt und unterhalten. 
 

§ 6 
 

Zu den Arbeitsbereichen der Kinderakademie Mannheim und 
der Jugendakademie Mannheim Rhein-Neckar-Dreieck 
gehören 
Å die Verwaltung der bereitstehenden Fördermittel, 
Å die Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen, wie 
schulübergreifenden Arbeitsgemeinschaften, Vorträgen, 
Seminaren etc., 
Å das Herstellen von Kontakten zu kulturellen Institutionen, 
Hochschulen und Wirtschaft, 
Å die Vermittlung von Schirmherrschaften für die jeweiligen 
Veranstaltungen aus dem Kreis der Wirtschaft. 

 
§ 7 

 
(1) Verantwortlich für die inhaltliche Planung, das 
Anspruchsniveau, Aufnahmeentscheidungen, Organisation und 
Durchführung der Einzelveranstaltungen der Kinderakademie 
Mannheim sind zwei Mannheimer Lehrkräfte in der Funktion von 
Geschäftsführern. Sie werden durch das Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Württemberg benannt. Die 
Geschäftsführung wird unterstützt durch eine Lenkungsgruppe, 
die sich aus interessierten Lehrkräften, pädagogischen 
Berater/innen, Beratungslehrer/innen und Schulleitungen 
zusammensetzt. Die kommunale Schulverwaltung Mannheim, 
das Staatliche Schulamt Mannheim und das Oberschulamt 
Karlsruhe unterstützen und ergänzen die Arbeit der 
Geschäftsführung und der Lenkungsgruppe. 
 
(2) Verantwortlich für die inhaltliche Planung, das 
Anspruchsniveau, Organisation und Durchführung der 
Einzelveranstaltungen der Jugendakademie Mannheim Rhein-
Neckar-Dreieck sind drei Mannheimer Lehrkräfte in der Funktion 
von Geschäftsführern. Sie werden durch das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg benannt. Die 
kommunale Schulverwaltung Mannheim und das Oberschulamt 
Karlsruhe unterstützen und ergänzen die Arbeit der 
Geschäftsführung. 

 
§ 8 

 
(1) Die Grundsätze über die Verwaltung der Stiftung bestimmen 
sich nach § 101 Abs.1 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S.582).  
Der Gemeinderat überträgt dem Fachbereich Bildung die 
Aufgabe, die Stiftungsmittel zu verwalten und über die Vergabe 
der Mittel zu entscheiden. 
 
(2) Sämtliche Geldleistungen Dritter (Kooperationspartner) fallen 
in das Stiftungsvermögen; etwaige Gewinne dürfen nur für 
Zwecke der Stiftung (Förderung hoch begabter Kinder im 
Grundschulalter in Mannheim; Förderung besonders befähigter 
Jugendlicher in Baden 
Württemberg, Rhein-Neckar-Dreieck) verwendet werden. 

 
§ 9 

 
(1) Für die Kinderakademie Mannheim und die 
Jugendakademie Mannheim Rhein-Neckar-Dreieck wird 
organisatorisch ein beratendes Kuratorium gebildet. Aufgaben 
dieses Kuratoriums sind neben der allgemeinen Beratung die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Rahmenkonzeption der Begabtenförderung sowie die Vermittlung 
von Kontakten zu Einrichtungen der Wirtschaft, Industrie und 
anderen Kooperationspartnern. 
 

 

 
(2) Das Kuratorium besteht aus 
a) dem Dezernenten für Bildung, Kultur und Sport der Stadt 
Mannheim 
b) einem/einer Vertreter/in des Ministeriums für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg 
c) den schulischen Vertreter/innen (Staatliches Schulamt 
Mannheim, Schulpsychologische Beratungsstelle, Oberschul-
amt Karlsruhe, geschäftsführende Schulleitungen der 
Grundschulen, Gymnasien und der beruflichen Schulen. Die 
geschäftsführenden Schulleitungen können Schulleiter/-innen 
aus ihrem jeweiligen Bereich mit ihrer Vertretung beauftragen.) 
d) einer Vertretung der Stadt Mannheim (Leitung des 
Fachbereichs Bildung) 
e) einem/r Vertreter/in der Universität Mannheim 
f) einem/r Vertreter/in der Fachhochschule Mannheim - 
Hochschule für Technik und Gestaltung 
g) je einem/r Vertreter/in der Mannheimer Museen 
h) einem/r Vertreter/in des Planetariums Mannheim 
i) einem/r Vertreter/in der Staatlichen Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Heidelberg-Mannheim 
j) einem/r Vertreter/in des Landesmuseums für Technik und 
Arbeit in Mannheim 
k) einem/ Vertreter/in der Mannheimer Abendakademie und 
Volkshochschule GmbH 
l) je einem/r Vertreter/in der die Kinderakademie Mannheim 
und die Jugendakademie Mannheim Rhein-Neckar-Dreieck 
gem. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 unterstützenden Firmen 
 
(3) Die Mitglieder des Staatlichen Schulamtes Mannheim 
sowie des Oberschulamtes Karlsruhe gem. c) werden bis auf 
Widerruf vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg berufen, die Mitglieder e) bis l) vom 
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Die in § 9 Abs. 2 c) 
Satz 2 genannten Vertretungen werden ebenfalls durch den 
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim ernannt. 
 
(4) Den Vorsitz in diesem Kuratorium führen jährlich 
alternierend das Dezernat für Bildung, Kultur und Sport der 
Stadt Mannheim und das Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport Baden-Württemberg, vertreten durch das Oberschulamt 
Karlsruhe. Die gem. § 7 Abs. 1 und Abs. 2 verantwortlichen 
zwei Mannheimer Lehrkräfte der Kinderakademie Mannheim 
und die drei Mannheimer Lehrkräfte der Jugendakademie 
Mannheim Rhein-Neckar-Dreieck nehmen beratend an den 
Sitzungen des Kuratoriums teil. 

 
§ 10 

 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 87 Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) kann 
durch Beschluss des Gemeinderats der Stadt Mannheim der 
Stiftungszweck geändert, die Stiftung mit einer anderen nicht 
rechtsfähigen örtlichen Stiftung zusammengelegt oder die 
Stiftung aufgehoben werden. 
 
(2) Bei einer Auflösung der Stiftung hat die Stadt Mannheim 
bei der Verwendung des nach 
Erfüllung aller Verbindlichkeiten verbleibenden Vermögens die 
in § 2 dieser Satzung genannten Zwecke nach Maßgabe von § 
101 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zu 
berücksichtigen. 

§ 11 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01.08.2002 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Jugendakademie 
Mannheim Rhein-Neckar-Dreieck vom22.07.1997 in der 
Fassung vom 24.03.1998 außer Kraft. 
 
Mannheim, den 23.07.2002 
Gerhard Widder, Oberbürgermeister 
 

Änderungsübersicht 
Beschluss Satzung 23.07.2002; Inkrafttreten am 01.08.2002 
(Blickpunkt MA 26.07.2002) 
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2004 Einführung der Mittelstufe der Jugendakademie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  oben - Wochenblatt Mannheim, 18.03.2004 
  unter - Rheinpfalz 11.03.2004 
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Im März 2004 startete dann die Mittelstufe der 
Jugendakademie mit Schülern aus den Klassen 8 
und 9 der Mannheimer Realschulen und Gymna-
sien. Diese 34 Teilnehmer waren zu Beginn des 
Kalenderjahres von ihren Schulleitern in Zusam-
menarbeit mit den Klassenlehrern ausgewählt 
worden. Wichtige Aspekte dabei waren mindes-
tens gute schulische Leistungen in allen Fächern, 
überdurchschnittliche Lern- und Leistungsbereit-
schaft und tadelloses Sozialverhalten. Dieses 
Auswahlverfahren stellte sich im Laufe der Zeit als 
sehr treffsicher heraus.  
Die Auftaktveranstaltung fand am 9.März 2003 im 
Landesmuseum für Technik und Arbeit statt. Der 
Direktor des LTA, Prof. Selmayr, begrüßte die 
Jugendlichen und ihre Eltern sehr herzlich, und 
Dr. Mersmann, der Direktor des Fachbereichs 
Bildung der Stadt Mannheim, brachte seine große 
Freude zum Ausdruck, dass nun die Förderung 
auch in dieser Altersstufe beginnen konnte. Er 
wünschte dem Projekt und den Teilnehmern viel 
Erfolg.  
Die Vorstellung des Angebotes für dieses Probe-
halbjahr nahm Herr Gross von der Geschäfts-
führung der Jugendakademie vor. Die Information 
war für Eltern und Schüler gleichermaßen wichtig. 
Aber die Jugendlichen sollten nicht nur dasitzen 
und zuhören, sondern durften gleich aktiv werden 
: nach einer Einführung durch Frau Dr. Neuhaus 
und Herrn Hauptmann hatten sie die Aufgabe, 
selbst Gummibärchen herzustellen, die ï selbst-
verständlich - nicht nur zur wissenschaftlichen 
Erbauung, sondern auch zum Verzehr geeignet 
waren.  



   

2006 Einführung der Unterstufe der Jugendakademie 2006  
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Konzeption der Unterstufe an der Jugendakademie Mannheim 
 
Bei der Gründung der Jugendakademie vor fast einem Jahrzehnt stand im Fokus die Förde-
rung  besonders begabter Jugendlichen ab der Klasse 10. In den letzten Jahren hat sich in 
der Öffentlichkeit die Forderung der Förderung besonders begabten Kinder und Jugend-
lichen als zukunftsweisende Verpflichtung herausgebildet und gerade Mannheim konnte mit 
der Jugendakademie wertvolle Erfahrungen in der Begabtenförderung sammeln.  
 
Mit der Gründung der Kinderakademie 2001 war abzusehen, dass das Ziel einer durchge-
henden Begabtenförderung besondere Priorität erforderte und mit der Einführung der Mit-
telstufe mit den Klassen 8 und 9 konnte der erste Schritt zur Schließung der Förderlücke 
zwischen der Kinder- und Jugendakademie erreicht werden. Da für diese Alterstufe seitens 
des Landes keine besondere Förderung schuleigener Arbeitsgemeinschaften über das 
bisherige Maß bereit gestellt werden konnte, hat sich die Geschäftsführung zu einem außer-
schulischen Programm bestehend aus wissenschaftliche Vorträgen, Seminare und Praktikas 
bei den beteiligten Firmen und kulturellen Einrichtungen sowie Einzelveranstaltungen zu be-
stimmten Themenfeldern entschlossen, die als so genanntes Pflichtprogramm mit den 
Jugendlichen veranstaltet werden.  
 
Die Rahmenbedingungen für die Einführung der Unterstufe waren geprägt von der Einfüh-
rung des 8jährigen Schulsystems an den Gymnasien, das das verfügbare außerunterricht-
liche Zeitfenster für die Begabtenförderung erheblich reduzierte, den Erfahrungen aus der 
bisherigen Förderung an der Kinderakademie und dem Fehlen erprobter Förderungsbei-
spiele in dieser Alterstufe.  
 
Ziel der Förderung in dieser Altersstufe war jedoch ein breit angelegtes Spektrum aus den 
Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Technik, Wirtschaft, Geisteswissenschaften 
sowie Musik und Kunst anzubieten. 
 
Hierbei sollte das  
 

Kennenlernen durch Präsentation der Materie durch den Dozenten, das  
 
Aufarbeiten durch Einzel- und Gruppenarbeit am Akademietag sowie das  
 
Dokumentieren in einem besonderen Akademieheft  

 
den Zielsetzungen der außerschulischen Begabtenförderung gerecht werden.  
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten im Laufe des Akademiejahres die einzelnen 
Projekte aus verschiedenen Wissensbereichen durchlaufen und somit die unterschiedlichen 
Neigungen vertiefen und neue Erkenntnisse erwerben. 
 
Zwischen den Lern- und Arbeitsblöcken blieb durch ein gemeinsames Mittagessen und 
durch Pausen Zeit zur Entspannung und Kommunikation der Teilnehmer aus den verschie-
denen Schulen. Wichtig waren auch Aktivitäten im sportlichen und spielerischen Bereich, um 
das anspruchsvolle Programm auch körperlich abzufedern.  
 
Durch die positiven Erfahrungen an der Mittel- und Oberstufe lag der Auswahlschwerpunkt 
auf der Empfehlung der Schule, wobei die Teilnahme an der Kinderakademie berücksichtigt 
wurde.  
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  Höhepunkte außerhalb des Lehrbetriebs der Jugendakademie  
 
 

  2002 ï Ausstellung Ă5 Jahre Jugendakademieñ in der Stadtb¿cherei  
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  2002 - Baden-Württemberg wird 50 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2004 - Schulausschuss des Deutschen Städtetages in Mannheim 
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Am 25. April 1952 wurde Baden-Württemberg ge-
gründet. Baden-Württemberg ist somit ganz und 
gar eine Schöpfung der Nachkriegszeit und ver-
dankt seine Entstehung einer außergewöhnlichen 
historischen Konstellation. 2002 spielten Mitglie-
der der Jugendakademie Szenen aus der Grün-
dungszeit mit selbst beschafften Requisiten nach 
und dieses Stück wurden auch verfilmt. Stell-
vertretend sei hier Frau Henz-Best erwähnt, die 
durch ihre Mitwirkung dieses Projekt ermöglichte.  
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Präsentation der Mannheimer Begabten-
förderung für den Schulausschuss des 
Deutschen Städtetages Mai 2004 im 
Landesmuseum für Technik und Arbeit: 
 
Neben: Technik  unter: Kunst   



 

2005 ï Initiative der Kommunen und Wirtschaftsverbände Baden-Württembergs zu  

Begabtenförderung  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Positionspapier 
 
des Städtetages Baden-Württemberg, 
des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages,  
des Baden-Württembergischen Handwerkstages und  
der Landesvereinigung baden-württembergischer Arbeitgeberverbände  

 
zur Begabtenförderung in Baden-Württemberg 
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Begabtenförderung in Baden-Württemberg 
 

1. Begabtenförderung ist nach Art. 11 Abs. 1 und 2 der Verfassung des Landes Baden-
Württemberg Bestandteil des schulischen Bildungsauftrages. Ihr gegenwärtiger Stellen-
wert in der Landespolitik wird dem allerdings nicht gerecht. Die Begabtenförderung des 
Landes ist weder ausreichend noch flächendeckend. 
 

2. Begabte Menschen sind Leistungsträger für die Gesellschaft und Wirtschaft. Bega-
bungen in all ihren Erscheinungsformen zu entdecken und zu fördern ist für den Staat 
daher von herausragender Bedeutung. Hierzu ist eine systematische Begabten- und 
Begabungsförderung notwendig. 
 

3. Begabtenförderung sieht sich in der Gesellschaft teilweise dem Vorwurf ausgesetzt, elitär 
zu sein. Sie muss daher enttabuisiert werden. Ihre positiven gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Effekte müssen stärker kommuniziert werden. 
 

4. Ob die Begabung eines Kindes oder Jugendlichen gefördert wird, darf nicht von seiner 
Herkunft oder wirtschaftlichen Lage abhängen. 
 

5. Das Land ist gefordert, ein Konzept für eine flächendeckende und bedarfsgerechte 
Struktur der Identifikation und Förderung besonderer Begabungen zu erstellen und die 
notwendigen Bedingungen zur Umsetzung zu schaffen. Auf das ganze Land übertrag-
bare Konzepte müssen sowohl Begabtenklassen als auch Ergänzungsangebote, wie sie 
die Kinder- und Jugendakademien zur Verfügung stellen, enthalten. Für 
Begabtenklassen sowie für Kinder- und Jugendakademien hat das Land insbesondere 
die erforderlichen pädagogischen Ressourcen bereitzustellen. 
 

6. Die Kommunen sind gefordert, die erforderlichen Räume und Sachmittel für die schu-
lische Begabtenförderung zur Verfügung zu stellen. Angesichts besonderer 
Ausstattungs-anforderungen bedürfen sie hierbei der Unterstützung des Landes. Etwaige 
Sonderlasten betroffener Schulträger sind in den Sachkostenbeiträgen zu 
berücksichtigen. 
 

7. Die Privatwirtschaft ist gefordert, die schulische und außerschulische Begabtenförderung 
mit Blick auf ihre positiven wirtschaftlichen Effekte zu unterstützen.  
 

8. Das Land wird vor diesem Hintergrund aufgefordert, mit dem Städtetag Baden-Württem-
berg, dem Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag, dem Baden-
Württembergischen Handwerkstag, der Landesvereinigung baden-württembergischer 
Arbeitgeberverbände und dem Regionalverein Baden-Württemberg der Deutschen Ge-
sellschaft für das hochbegabte Kind binnen eines Jahres ein gemeinsames Konzept zur 
Weiterentwicklung der Begabtenförderung zu erstellen. 

 
Stuttgart, den 16.09.2005 
 
 
OB Ivo Gönner   Dipl.-Ing. Till Casper     Joachim Möhrle         Dr. sc. techn. Dieter Hundt 
    Präsident              Präsident  Präsident                    Präsident 
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Mannheimer Morgen 19.11.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stuttgarter Zeitung 19.11.2005 
 

 

 


